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Ausfüllhinweise 
Feststellung der Versicherungspflicht bzw. -freiheit  
für beschäftigte Studentinnen / Studenten 
 
 
Die bereits vorbelegten oder ausgewählten Felder müssen so ausgefüllt bleiben. 

Das Ausfüllen müssen Sie erst ab dem Punkt „1 Persönliche Angaben“ beginnen. 

Zu: 2 Angaben zur Beschäftigung: 

a) Wird das Studium während der Dauer der aktuellen Beschäftigung durch Ablegen der 
abschließenden Prüfungsleistung beendet? 
Wenn es geplant ist, dass Sie Ihr aktuelles Studium während des nun vorgesehenen 
Beschäftigungsverhältnisses mit der letzten Prüfungsleistung abschließen werden, dann müssen Sie 
hier „JA“ ankreuzen. 

b) Haben Sie während Ihrer Beschäftigung Ihr Studium unterbrochen, ohne dass eine 
Exmatrikulation erfolgt ist? 
Gemeint sind hier beispielsweise „Urlaubssemester“. 

c) Üben Sie die Beschäftigung nach Erreichen des erstmöglichen Hochschulabschlusses (der 
Hochschulprüfung) aus? 
Wenn Sie bereits einen Hochschulabschluss (z. B. Bachelor) haben, dann müssen Sie mit „JA“ 
Antworten und die nächste Frage zwingend beantworten 

d) Falls ja, haben Sie ein neues oder weiteres Hochschulstudium aufgenommen, das wiederum 
mit einer Hochschulprüfung enden wird? 
Wenn Sie in der Frage zuvor mit „JA“ geantwortet haben und nun ein weiteres Studium aufgenommen 
haben, müssen Sie hier ebenfalls mit „JA“ antworten. 

Falls Sie in der Frage zuvor mit „NEIN“ geantwortet haben, kreuzen Sie bitte nichts an. 

e) Das Studium dient der Weiterbildung bzw. der Spezialisierung? 
JA = Promotionsstudium; Modulstudium 

NEIN = Bachelor; Master; Staatsexamen 

f) Bei dualen Studiengängen: Art des dualen Studiengangs 
Aktuell gibt es an der Universität Bamberg keine dualen Studiengänge. Falls Sie an einer anderen 
Hochschule oder Universität studieren und ein duales Studium in Zusammenwirken mit einem 
Unternehmen absolvieren, dann müssen Sie hier Angaben dazu machen. 

g) Sonstiges (z. B. hauptberuflich selbständig; bei Rentenversicherungsfreiheit bitte 
Befreiungsbescheid vorlegen) 
Befreiungsbescheide gibt es bei freie Berufen (z. B. Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Notare, 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekten), da diese nicht in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlen, sondern in eine Berufsständische Versorgungskasse. Ist dies bei 
Ihnen nicht der Fall, müssen Sie hier auch keine Angaben machen. 

Zu: 3 Angaben zur Krankenversicherung 

Wenn Sie als Student aufgrund des Alters nicht mehr in der Familienversicherung versichert sein können, 
erhalten Sie bei der Krankenkasse den Status „Student“ und sind damit „Pflichtversicherung aufgrund einer 
Hauptbeschäftigung“. 

Zu: 5 Erklärung zur Rentenversicherung für geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse 

Falls Sie hier „JA“ ankreuzen, müssen Sie den Antrag auf Seite 6 ausfüllen. In allen anderen Fällen, lassen 
Sie diesen einfach weg. 

  


